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Anordnung
über die Allgemeinen Lieferbedingungen für die 
Lieferung von landwirtschaftlichen Nutztieren in 

der volkseigenen und der ihr gleichgestellten 
Wirtschaft.

Vom 24. April 1957

Auf Grund des § 6 der Verordnung vom 6. Dezem
ber 1951 über die Einführung des Allgemeinen Ver
tragssystems für Warenlieferungen in der volks
eigenen und der ihr gleichgestellten Wirtschaft (GBl. 
S, 1141) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die Allgemeinen Lieferbedingungen für die Liefe

rung von landwirtschaftlichen Nutztieren ln der volks
eigenen und der ihr gleichgestellten Wirtschaft (An
lage) werden für verbindlich erklärt.

§ 2
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft. 2

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 25. April 
1955 über die Allgemeinen Lieferbedingungen für die 
Lieferung von landwirtschaftlichen Nutztieren im Be
reich der volkseigenen und der ihr gleichgestellten 
Wirtschaft (GBL II S. 153) außer Kraft.

Berlin, den 24. April 1957

Der Minister für Land- und Forstwirtschaft
R e i c h e l t

Anlage

zu vorstehender Anordnung

Allgemeine Lieferbedingungen 
für die Lieferung von landwirtschaftlichen Nutz

tieren in der volkseigenen und der ihr gleich
gestellten Wirtschaft

§ 1
Geltungsbereich

Die Allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle 
Lieferungen von landwirtschaftlichen Nutztieren 
(nachstehend Tiere genannt) in der volkseigenen und 
der ihr gleichgestellten Wirtschaft.

§ 2
Lieferverträge

(1) Jede Lieferung von Tieren in der volkseigenen und 
der ihr gleichgestellten Wirtschaft hat auf der Grund
lage eines Vertrages zu erfolgen. In diesem Vertrag 
sind insbesondere Anzahl und Art der Tiere, Qualität, 
zugesicherte Eigenschaften, Impfschutz sowie die Liefer
termine zu vereinbaren.

(2) Kann bei Vertragsabschluß aus veterinärpolizei
lichen oder anderen Gründen eine genaue Angabe des 
Liefer- oder Abnahmetermins durch den Besteller oder 
Lieferer nicht erfolgen, so ist vor Beginn der Liefe
rung der Liefertag zwischen Lieferer und Besteller zu 
vereinbaren und der Vertrag entsprechend zu er
gänzen.

§ 3
Leistungsort und Transportgefahr

(1) Leistungsort ist der Sitz des Lieferers, soweit 
nicht Im Vertrage ein anderer Leistungsort vereinbart 
wird.
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